
Nachtrag II zum Reglement über die Abwasserbeseitigung und deren Finanzie-

rung (Gewässerschutzreglement) vom 28. Oktober 19861  

vom 30. November 2000 

 
 
 

 

 

I.  Das Reglement über die Abwasserbeseitigung und deren Fi-
nanzierung (Gewässerschutzreglement) vom 28. Oktober 19861 
wird wie folgt geändert: 
 
Art. 5 Abs. 3 

Bei Änderungen oder Sanierungen der öffentlichen Abwasser-
anlagen passt die Stadt die privaten Anschlüsse den neuen Ver-
hältnissen an. Die Kosten werden den privaten Anschliessern 
auferlegt. Der Stadtrat erlässt einen Tarif. 
 
Art. 24 Abs. 1bis (neu) 

Die Gebühr wird auch auf Strassen erhoben. Sie bemisst sich in 
diesem Fall nach Massgabe der Wassermenge, die aus öffentli-
chen Strassen anfällt (Abflussbeiwert). 

II. Dieser Nachtrag untersteht dem fakultativen Referendum. 

III.  Dieser Nachtrag bedarf der Genehmigung des zuständigen kan-
tonalen Departements. 

IV.  Der Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten. 

 
 
 
St. Gallen, den 30. November 2000 
 
Im Namen des Grossen Gemeinderats 
Der Präsident: 
Peter Beglinger 

 
Der Stadtschreiber: 
Manfred Linke 
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